
 Handwerkermarken 

Meldeschluß für
Wettbewerb 
Seit dem Start des Wettbewerbs
„Bäder + Heizung 2003“ sind
die Teilnahmeunterlagen mehr
als 800 Mal angefordert wor-
den. Nur noch bis zum 31. Ok-
tober 2003  ist es möglich, ei-
ne Planungsunterlage und ei-
nen kurzen Baustellenbericht
einzuschicken. Daraus soll her-
vorgehen, welche Aufgaben zu
lösen waren oder welcher Pla-
nungswunsch des Bauherrn zu
Grunde lag. Von besonderem
Interesse ist, welche Handwer-
kermarken-Produkte im Bad,
hinter der Wand oder im Keller
zum Einsatz gekommen sind.
Eine Fachjury wird die zehn

bestgelungenen Realisierungen
auswählen, die im Anschluß fo-
tografiert und veröffentlicht
werden sollen. Als Hauptpreis
gibt es 15 000 Euro zu gewin-
nen.

 Nachwuchswerbung 

Anlagenmechaniker
in Wort und Bild
Mittlerweile dürften alle Ausbil-
dungsverträge für das gerade
startende Lehrjahr unterschrie-
ben sein. Erstmalig ist es mög-
lich, den neuen Ausbildungsbe-
ruf „Anlagenmechaniker für Sa-
nitär- Heizungs- und Klima-

technik“ auszubilden. Für die
weitere Nachwuchswerbung
hat der ZVSHK auf sechs Seiten
das Wichtigste über dieses neue
Berufsbild in Wort und Bild zu-
sammengestellt. SHK-Fachbe-
triebe können die Druckschrift
mit dem Titel „Nimm Deine Zu-
kunft in die Hand“ für die Nach-
wuchswerbung im eigenen Be-
trieb nutzen. Dazu ist ein Stem-
pelfeld mit dem Hinweis „Wir
bilden aus“ eingerichtet. Auch
eine Innung kann bei ihren
Werbeveranstaltungen von
dem Prospekt profitieren, da für
Jugendliche alle wichtigen Erst-
Informationen über Einstiegs-
voraussetzungen und Tätig-
keitsfelder präsent sind. Ent-
sprechende Stückzahlen (Einzel-
preis 25 Cent plus Nebenkosten)
lassen sich über die jeweiligen
Landesinnungs- und Fachver-
bände ordern.

 Heizungstechnik 

Hilfe zur
Dimensionierung 
In Zusammenarbeit mit dem
ZVSHK ist die Informations-
schrift „Die richtige Dimensio-
nierung von Wärmeerzeugern
bei der Modernisierung“ ent-
standen, die von der Vereini-
gung der deutschen Zentralhei-
zungswirtschaft (VdZ) heraus-
gegeben wird. Die Broschüre
enthält spezielle Hinweise für
den Austausch alter Heizkessel.

Erläutert wird u. a.,
auf welche (über-
schlägige) Weise ein
Wärmeerzeuger
plus Trinkwasserer-
wärmung ermittelt
werden kann. Be-
gründet wird auch,
warum der Aus-
tausch des Wärme-
erzeugers meist
Vorrang vor ande-
ren Modernisie-
rungsmaßnahmen 
haben sollte. Die
7seitige Broschüre
kostet 10 Euro pro
20 Stück bzw. kann
als Ansichtsexemplar

kostenlos per Telefax (02 21) 
33 70 77-29 bei der VdZ an-
gefordert werden.

 Recht 

Neue AGB für
Kaufverträge
Mit der Schuldrechtsreform er-
gibt sich eine Reihe von Ände-
rungen, die der ZVSHK in die
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Kaufverträge einge-
arbeitet hat. Einem Handwerks-
betrieb, der in seinem Einzel-
handel Sanitär- oder Heizungs-
artikel an Endkunden verkauft,
wird empfohlen, diese AGB zur
Grundlage zu machen. Der Ver-
tragstext kann von www.was-
serwaermeluft.de abgerufen
werden.

 Betriebsnachfolge 

Hilfe zur
Wertermittlung
Wenn es um die Nachfolgere-
gelung eines SHK-Betriebes
geht, gilt es unter anderem
auch den Wert des Unterneh-
mens zu ermitteln. Das Berufs-
förderungswerk in Potsdam
bietet jetzt als weitere Dienst-
leistung für Mitgliedsbetriebe
diesen Service an. Im Fokus der
Beratung steht die Ermittlung
des marktüblichen Veräuße-
rungswertes für das gesamte
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Unternehmen sowie die Ver-
mittlung zwischen den ver-
schiedenen Positionen des Ver-
äußerers und des Erwerbers.
Konkrete Beratungsinhalte sind:
* Betriebsanalyse
* Bewertung des Ertragswertes
* Bewertung des Substanzwer-

tes
* Ermittlung des Veräuße-

rungswertes
* Ausarbeitung und Erläute-

rung der Unternehmenswert-
ermittlung

* Abschlußgespräch und Ver-
mittlung.

Nähere Informationen dazu
beim Berufsförderungswerk un-
ter Telefon (03 31) 74 38 16-0.

Zentralverbandsanitär
heizung

klima

Ende Oktober ist Meldeschluß
für den Wettbewerb „Bäder +
Heizung 2003“

Über das neue Berufsbild des Anlagen-
mechanikers für SHK-Technik informiert 
diese ZVSHK-Broschüre

…Termine …Fakten
…Informationen

29./30. Januar 2004
Deutscher Klempnertag
Architekturpreis 2003 

„Metalldächer und -fassaden“
Würzburg

21.–28. Februar 2004
SHK-Unternehmerseminar

Fuerteventura

31. März –1. April 2004
Gemeinschaftstagung 
ATV-DVWK/ZVSHK 

„Gebäude- und Grund-
stücksentwässerung“ 

Kassel

18.–22. April 2004
Light & Building, Frankfurt

11. Juni 2004
Bundesweites Erdgasforum,

Dresden

Telefon (0 22 41) 9 29 90
Telefax (0 22 41) 2 13 51
info@zentralverband-shk.de
www.wasserwaermeluft.de
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 Bio-Energie 

Broschüren über
das Heizen mit Holz
Wer bietet Pellet-Zentralhei-
zungen, Scheitholzvergaserkes-
sel oder eine Kombination da-
raus an? Was gibt es Wissens-

wertes zu Bioenergie-Kleinanla-
gen oder Holzpellets? Die
Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (FNR) möchte mit
dem ZVSHK zusammen eine
breit angelegte Informations-
kampagne starten, um die
Handwerksbetriebe mit Fachin-
formationen zu versorgen. Vom
mehr als 180seitigen Fachbuch
bis hin zum Endverbraucher-
Faltblatt über Holz-Heizungen
reicht das kostenlose Angebot.
Ein Bestellformular für die insge-
samt fünf verschiedenen Publi-
kationen steht zum Download
unter www.fnr.de/installateure
bereit.

 Klempnertechnik 

Merkblatt Turm-
deckung wird ergänzt
Durch Praxiserfahrung hat sich
gezeigt, daß sich Schäden an
Jahrzehnte alten Metalldeckun-
gen durch fehlende Dehnungs-
möglichkeiten ergeben können.
Aus diesem Grund soll das ZV-

SHK-Merkblatt Turmdeckung
in punkto Bandverlegung als
Tafeldeckung ausführlicher be-
schrieben werden, um Mißver-
ständnissen vorzubeugen. Die
vom Fachausschuß Klempner-
technik vorgenommenen Er-
gänzungen werden als Korrek-
turblätter in neu bestellte 
Merkblätter „Turmdeckung in
Klempnertechnik“ eingelegt,
bzw. werden voraussichtlich
Anfang Oktober unter www.
wasserwaermeluft.de zum
Download bereitgestellt.

 Schallschutz 

Merkblatt und
Fachinformation 
Verschärfte Bestimmungen ha-
ben sich für Installationen in
punkto Schallschutz ergeben:
Mit der im Januar 2001 veröf-
fentlichten Änderung A1 – DIN
4109/A1 – wurde die Anforde-
rung an den in fremden Wohn-
und Schlafräumen zulässigen
Installations-Schallpegel für
Geräusche aus Wasserinstalla-

tionen (Wasserversorgungs-
und Abwasseranlagen gemein-
sam) heraufgesetzt. Reduziert
hat sich der bisher zulässige
Wert von LIn = 35 dB(A) auf 
LIn = 30 dB(A). In diesem Zu-
sammenhang wurde eine zu-
sätzliche Fußnote über werk-
vertragliche Voraussetzungen
aufgenommen. Warum kam es

dazu? Verbesserte Installations-
techniken, weiterentwickelte
Bauprodukte, zwischenzeitlich
erbrachte schalltechnische Nach-
weise für Sanitärgegenstände
und Abwassersysteme sowie vor-
gelegte neuere Meßergebnisse
aus ausgeführten Bauten zur
Bestätigung der Einhaltung von
LIn = 30 dB(A) bei entspre-
chender Bauplanung und -aus-
führung machten diese Anpas-
sung notwendig, zumal in den
letzten Jahren in schalltech-
nischen Gutachten häufig von
einem Installations-Schallpegel
LIn = 30 dB(A) als anerkannte
Regel der Technik ausgegangen
wurde und die Gerichte dieser
Auffassung entsprachen.
Auch die DIN 4109 wurde da-
mit an die einschlägige Recht-
sprechung der letzten Jahre an-
gepaßt. Aufgrund dieser Ände-
rung A1 gibt der ZVSHK ein
Merkblatt heraus (auf das in
DIN 4109-10:2001-01 Bezug
genommen wird), in dem wich-
tige Hinweise und Erläuterun-
gen zu den vorgenommenen
Änderungen enthalten sind.
Darüber hinaus gibt dieses

Merkblatt einige Hinweise und
Erläuterungen zum Entwurf
DIN 4109-10:2000-06, in dem
Vorschläge für einen erhöhten
Schallschutz und den Schall-
schutz im eigenen Bereich an-
gegeben sind.
Als Ergänzung zum Merkblatt
Schallschutz ist eine ZVSHK-
Fachinformation entstanden. Hier

werden Erläuterungen geboten
sowie Praxistipps zur Einhaltung
der Anforderungen der DIN
4109. Diese sollen Hilfe für die
Planung und Ausführung von
schalltechnisch relevanten Be-
reichen der Sanitär-, Heizungs-
und raumlufttechnischen Anla-
gen geben. Dabei geht es um
Grundlagen des baulichen
Schallschutzes in Wort und Bild.
Die Bedeutung der Integration
der Schnittstellen zu anderen
Gewerken (insbesondere zu
den Bereichen des Brand-, Wär-
me- und Feuchteschutz als Ein-
heit mit den Schallschutzanfor-
derungen) sind in den Darstel-
lungen ebenfalls berücksichtigt.
Im Anhang zur ZVSHK-Fachin-
formation befinden sich Form-
blätter sowie Checklisten. Das
Merkblatt „Schallschutz“ sowie
die ZVSHK-Fachinformation
können Mitgliedsbetriebe für
49,50 Euro (Nichtmitglieder 68
Euro) plus Nebenkosten per Fax
(0 22 41) 2 13 51, Bestell-Nr.
T 67) beim ZVSHK bestellen.

 Umsatzsteuer 

Schonfrist wird 
gestrichen
Die bisher gewährte fünftägige
Schonfrist bei der Abgabe von
Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-
voranmeldungen beim Finanz-
amt bis zum Zehnten des Fol-
gemonats wird ab Anfang 2004
aufgehoben. 
Die bisherige Regelung: Gab
man die am 10. Januar fällige
Umsatzsteuervoranmeldung am
15. Januar ab, wurde kein Ver-
spätungszuschlag festgesetzt.
Wird im Jahr 2004 nicht pünkt-
lich zum 10. abgegeben, kön-
nen unmittelbar Verspätungs-
zuschläge von Seiten des
Finanzamtes festgesetzt wer-
den. Der Verspätungszuschlag
kann bis zu 10 % (max. 25 000
Euro) der festgesetzten Steuer
betragen. Die Neuregelung hat
identische Auswirkungen auf
die Fälle, in denen eine Dauer-
Fristverlängerung (z. B. 1 Mo-
nat) mit dem Finanzamt verein-
bart ist.

Zentralverband sanitär
heizung

klima

Fünf Publikationen vermitteln
Marktübersichten, Fachwissen
oder Verbraucherinformationen
zum Thema Heizen mit Holz

Wichtige Unterlagen informieren über gestiegene Schallschutz-
Anforderungen in der Sanitärtechnik


